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Checkliste:  
So bereite ich mich als Vermittler auf die 
Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) vor 
 

Stand: 23.2.2018 

 

Hinweis: Diese Checkliste ist lediglich als Hilfe für Versicherungsvertreter und -makler gedacht und 

ersetzt keine qualifizierte Beratung, insbesondere keine Rechtsberatung. Sie erhebt keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. 

Die in dieser Checkliste dargestellten Hinweise und Erläuterungen erfolgen vorbehaltlich etwaiger 

Änderungen, Ergänzungen, inhaltlicher Neugestaltungen und Weiterentwicklungen sowie möglicher 

gesetzgeberischer oder verordnungsrechtlicher Änderungen und behördlicher Auflagen. 

Beachten Sie insbesondere, dass die Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) nicht recht-

zeitig zum 23.2.2018 in Kraft getreten ist, und dass sich aus der VersVermV noch weiterer Hand-

lungsbedarf ergeben kann. Beobachten Sie deshalb, wann die VersVermV in Kraft tritt. 
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Themenkomplex: Aus- und Weiterbildung  

(§§ 34d Abs. 9 GewO; 48 Abs. 2 VAG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Haben Sie eine Gewer-
beerlaubnis als Vertre-
ter oder als Makler? 

 ja Weiter mit Frage 2  

 nein Weiter mit Frage 3  

2. Bilden Sie als Inhaber/-
in (Vermittler mit Ge-
werbeerlaubnis) sich 
bereits regelmäßig 
mindestens 15 Stun-
den im Jahr weiter und 
können dies nachwei-
sen? 

 ja 
 nein 

Ab 23.2.2018 sind Sie ver-
pflichtet, sich regelmäßig 
mindestens 15 Stunden im 
Jahr weiterzubilden. Wie der 
Nachweis genau zu erbrin-
gen ist, wird noch in einer 
Rechtsverordnung geregelt. 

Suchen Sie regelmäßig 
sinnvolle Weiterbildungs-
angebote aus, besuchen 
diese und sammeln Teil-
nahmenachweise. Ob eine 
Teilnahme bei „gut bera-
ten“ als Nachweis aus-
reicht, und wie dieses in 
Zukunft weiter angeboten 
wird, wird noch geklärt. 

3. Bilden Sie als Inhaber/-
in (gebundene erlaub-
nisfreie Vertreter) sich 
bereits regelmäßig 
mindestens 15 Stun-
den im Jahr weiter und 
können dies nachwei-
sen? 

 ja 
 nein 

Ab 23.2.2018 sind Sie ver-
pflichtet, sich regelmäßig 
mindestens 15 Stunden im 
Jahr weiterzubilden. Ihr Ver-
sicherungsunternehmen 
muss dafür interne Leitli-
nien, Verfahren und eine 
verantwortliche Funktion 
einrichten. Sie werden in das 
Weiterbildungssystem ein-
gebunden, müssen aber 
auch mitwirken. 

Suchen Sie regelmäßig 
sinnvolle Weiterbildungs-
angebote aus, besuchen 
diese und sammeln Teil-
nahmenachweise. Fragen 
Sie Ihren Verband, ob das 
von Ihrem Versicherer 
entwickelte System akzep-
tabel ist, und welche Mit-
wirkungspflichten Sie tref-
fen. 
 

4. Haben Sie Mitarbei-
ter/-innen? 

 ja Weiter mit Frage 5  

 nein Weiter mit Frage 6  

5. Sind Ihre Mitarbeiter/-
innen im Versiche-
rungsvertrieb tätig, 
d.h. machen sie Kun-
den Angebote, bera-
ten, schließen Versi-
cherungen ab oder 
unterstützen sie Kun-
den bei der Vertragser-
füllung, insbesondere 
im Schadenfall? 

 ja Sie müssen sicherstellen, 
dass diese Mitarbeiter/-
innen 
- zuverlässig sind (aktuel-

les Führungszeugnis)1, 
- eine sachgerechte Qua-

lifikation verfügen 
(entweder eine aner-
kannte Ausbildung im 
Versicherungsbereich 
oder hinreichende Schu-
lungen für die tatsäch-
lich ausgeübte Tätigkeit, 
sonst sind diese nachzu-
holen),2 
 
 

Legen Sie Personalakten 
an. Erstellen Sie Stellenbe-
schreibungen und bespre-
chen diese mit den Be-
troffenen. Daraus sollte 
hervorgehen, ob und wel-
che vertrieblichen Tätig-
keiten ausgeübt werden 
sollen. Prüfen Sie, ob die 
bisherige Arbeitsteilung 
verändert werden soll, z.B. 
wenn eine nötige Qualifi-
kation fehlt. Prüfen Sie, ob 
eine sachgerechte Qualifi-
kation vorliegt, oder ver-
pflichten Sie bei Bedarf die 
Mitarbeiter/-innen, ent-

                                                           
1
 Dazu waren Sie auch bisher schon nach § 34d Abs. 6 GewO verpflichtet. 

2
 Dazu waren Sie auch bisher schon nach § 34d Abs. 6 GewO verpflichtet. 
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Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

- sich regelmäßig mindes-
tens 15 Stunden im Jahr 
weiterbilden. 

sprechende Schulungen bis 
spätestens 23.2.2019 zu 
besuchen. Lassen Sie sich 
von allen neuen Mitarbei-
tern/-innen aktuelle Füh-
rungszeugnisse (ggf. bei 
selbstständiger Vortätig-
keit auch Auszüge aus 
dem Gewerbezentralregis-
ter) vorlegen und legen 
diese in die Personalak-
ten.3 Beobachten Sie die 
Veröffentlichungen der 
BaFin, ob Sie auch bei 
langjährig tätigen Mitar-
beitern/-innen nachträg-
lich ein Führungszeugnis 
verlangen müssen. Führen 
Sie regelmäßig, mindes-
tens jährlich, Mitarbeiter-
gespräche und vereinba-
ren darin, welcher Weiter-
bildungsbedarf besteht, 
und welche Bildungsmaß-
nahmen ergriffen werden 
sollen. 
Achten Sie darauf, was aus 
der Verordnung hervor-
geht, die noch in Kraft 
treten wird. 

 nein Weiter mit Frage 6  

6. Haben Sie selbststän-
dige Untervermittler? 

 ja Weiter mit Frage 7  

 nein   

7. Haben die selbststän-
digen Untervermittler 
eine eigene Gewer-
beerlaubnis? 

 ja Für Sie besteht kein Hand-
lungsbedarf, die Unterver-
mittler müssen selbst für die 
Erfüllung der Anforderungen 
sorgen. 

 

 nein Es besteht Handlungsbedarf, 
wenn es sich um erlaubnis-
freie, gebundene Unterver-
treter handelt, die über Ihr 
Versicherungsunternehmen 
registriert wurden. Dann ist 
das Versicherungsunter-
nehmen verantwortlich, 
entsprechende Verfahren zu 
entwickeln. Es könnten Sie 
aber Mitwirkungspflichten-

Fragen Sie Ihren Verband, 
welche Verfahren Sie un-
terstützen und welche 
Informationen Sie an Ihren 
Versicherer weitergeben 
müssen. 

                                                           
3
 Dazu waren Sie auch bisher schon nach § 34d Abs. 6 GewO verpflichtet. 
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Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

treffen, beispielsweise bei 
Informationsweitergabe an 
den Versicherer oder bei 
notwendigen Vertragsan-
passungen, damit die ge-
setzlichen Anforderungen 
erfüllt werden können. 
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Themenkomplex: Bestmögliches Interesse des Kunden sowie Vergü-

tungs- und Anreizsysteme (§§ 1a VVG; 48a VAG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Handeln Sie Kunden 
gegenüber stets ehr-
lich, redlich und pro-
fessionell in deren 
bestmöglichem Inte-
resse? 

 ja 
 nein 
 weiß 
nicht 

Die allgemeine Handlungs-
maxime nach § 1a VVG ist 
eine Anforderung, die im 
Fall von Vertretern in den 
Agenturverträgen verankert 
werden sollte, damit keine 
Konflikte mit den Pflichten 
gegenüber dem Agenturver-
tragspartner entstehen 
können. Zudem ist sie bei 
allen Vermittlern höherran-
gig als die eigenen finanziel-
len Interessen, insbesonde-
re auf Provisionsverdienst. 
Entscheidend ist, stets so zu 
handeln, dass das Handeln 
im Nachhinein als im Kun-
deninteresse gerechtfertigt 
erscheint. Hilfreich sind 
Nachweise, insbesondere 
aussagefähige Beratungsdo-
kumentationen. 

Prüfen Sie selbstkritisch 
- Ihren Beratungsprozess. 

Erheben, verstehen und 
decken Sie Kundenbe-
dürfnisse ganzheitlich? 

- Ihre Produktauswahl. 
Können Sie Ihren Kunden 
stets geeignete Produkte 
anbieten, oder brauchen 
Sie Ventillösungen (Aus-
schließlichkeit) oder gute 
Marktkenntnisse (ins-
bes. Makler)? 

- Ihre Kompetenz. Haben 
Sie wichtige Wissenslü-
cken? Können Sie diese 
durch Schulungen schlie-
ßen, oder mit qualifizier-
ten Kollegen/-innen ko-
operieren? 

- Ihre Kundenbetreuung. 
Haben Sie Standards für 
eine regelmäßige Über-
prüfung bestehender 
Verträge und die Unter-
stützung im Schadens-
fall? 

2. Erhalten Sie Ver-
kaufsziele, Vergü-
tungen und Anreize, 
die mit Ihrer Pflicht, 
im bestmöglichen 
Kundeninteresse zu 
handeln, im Konflikt 
stehen? 

 ja 
 nein 
 weiß 
nicht 

Versicherer dürfen ab 
23.2.2018 keine Anreize 
schaffen, dass ihre Ange-
stellten und Vermittler Kun-
den weniger geeignete Pro-
dukte anbieten als verfüg-
bar (§ 48a VAG n.F.). Kritisch 
sind vor allem überhöhte 
Verkaufsziele, überhöhte 
Abschlussprovisionen oder 
solche ohne adäquate Stor-
nohaftung, Gewinn- oder 
Volumen-abhängige Zusatz-
vergütungen, von bestimm-
ten Produktabsätzen abhän-
gige Incentives. 

Prüfen Sie: 
- Bekomme ich Geschäfts-

pläne oder ähnliche Zie-
lerwartungen des Versi-
cherers, die den Fokus 
auf einzelne Produkte 
und nicht auf Kundenbe-
dürfnisse legen? 

- Werden Sondervergü-
tungen, Incentives, Rei-
sen etc. ausgelobt, bei 
denen Voraussetzung 
der Verkauf bestimmter 
Produkte und Mengen 
ist, unabhängig von den 
Bedürfnissen meiner 
Kunden? 

- Lehne ich als Makler 
konsequent alle Angebo-
te ab, meine Versi-



Checkliste IDD für Vermittler 

© 2017/2018 Prof. Dr. Matthias Beenken. Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit. Zur Verfügung gestellt durch KuBI e.V. 6 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

chererauswahl auf be-
stimmte Versicherer zu 
beschränken? 

Fragen Sie Ihren Verband, 
wenn Sie nicht sicher sind, 
wie einzelne Vergütungs- 
und Anreizelemente zu be-
werten sind. 

3. Verwende ich ge-
genüber meinen 
Angestellten 
und/oder Unterver-
mittlern Verkaufszie-
le, Vergütungen und 
Anreize, die mit der 
Pflicht, im bestmögli-
chen Kundeninteres-
se zu handeln, im 
Konflikt stehen? 

 ja 
 nein 
 weiß 
nicht 

Auch wenn die in der vor-
hergehenden Frage 2. er-
wähnte Vorschrift (§ 48a 
VAG n.F.) nur für Versiche-
rer und indirekt für deren 
gebundene erlaubnisfreien 
Vertreter, nicht jedoch für 
Vermittler mit Gewerbeer-
laubnis gilt, müssen sich 
auch Vermittler mit Gewer-
beerlaubnis nach dem ge-
planten § 14 Abs. 2 Vers-
VermV an die in Frage 2. 
erläuterten Vorgaben han-
deln. Sonst wäre die IDD in 
dieser Hinsicht auch nicht 
vollständig umgesetzt. 

Prüfen Sie die Verkaufsziele, 
die Sie ausloben. Könnten Sie 
so hoch oder so einseitig 
sein, dass Kunden nicht in 
deren bestmöglichem Inte-
resse beraten werden? Ha-
ben Sie neben quantitativen 
auch qualitative Ziele wie 
z.B. eine Steigerung der Kun-
denzufriedenheit, niedrige 
Stornoquoten u.a. ausge-
lobt? Prüfen Sie Vergütun-
gen und sonstige Anreize, 
die Sie gewähren, ob sie Ihre 
Mitarbeiter/-innen oder Un-
tervermittler in Interessen-
konflikte bringen können. 
Fragen Sie Ihren Verband, 
welche Gestaltung er emp-
fiehlt. 
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Themenkomplex: Erstinformation (§§ 15, 16 VersVermV-Entwurf) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Übermitteln Sie 
jedem neuen Kun-
den eine statusbe-
zogene Erstinforma-
tion, z.B. mit der 
Visitenkarte? 

 nein Sie sind bisher nach § 11 Vers-
VermV heute schon verpflichtet, 
Kunden beim ersten geschäftlichen 
Kontakt klar und verständlich in 
Textform verschiedene Pflichtin-
formationen mitzuteilen, unter 
anderem Ihre vollständigen Kon-
taktdaten, den gewerberechtlichen 
Erlaubnisstatus, die Angaben zu 
dessen Überprüfung im Versiche-
rungsvermittlerregister und die 
Anschriften der Schlichtungsstellen.  

- Führen Sie umge-
hend eine Erstin-
formation ein.  

- Beachten Sie zu-
sätzlich den Hin-
weis zur Antwort 
„ja“. 

 ja  Die statusbezogene 
Erstinformation muss 
nach jetzigem Ent-
wurfsstand der Vers-
VermV um folgende 
Informationen erwei-
tert werden: 
- Dass Sie Beratung 

anbieten, 
- die Art der Vergü-

tung, die Sie erhal-
ten, 

- ob die Vergütung 
direkt vom Kunden 
zu zahlen ist (Ho-
norar) oder als 
Provision oder 
sonstige Vergütung 
in der Prämie ent-
halten ist. 

Die Übermittlung muss 
künftig in der Regel auf 
Papier erfolgen. Aus-
nahmen, v.a. elektro-
nische Übermittlung, 
sind nur mit Einschrän-
kungen zulässig. 
Die Erweiterung wird 
erforderlich, sobald die 
VersVermV in Kraft 
tritt. 
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Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

2. Betreiben Sie eine 
Homepage für 
Ihren Vermittler-
betrieb? 

 ja Beachten Sie, dass Sie die oben 
genannte statusbezogene Erstin-
formation auch auf Ihrer Home-
page beim ersten geschäftlichen 
Kontakt zu übermitteln sowie 
„leicht erkennbar, unmittelbar 
erreichbar und ständig verfügbar 
zu halten“ (§ 5 Abs. 1 TMG) ha-
ben. 
Die Webseite muss entweder 
personalisiert sein (Kunden-Login) 
oder es müssen weitere Voraus-
setzungen für die Übermittlung 
auf der Webseite erfüllt werden. 
Insbesondere muss der Kunde mit 
der Übermittlung auf diesem Weg 
einverstanden sein, dem Kunden 
müssen die Webseite und die 
Fundstelle der Erstinformation 
elektronisch (z.B. Mail) mitgeteilt 
und die Erstinformation auch 
langfristig verfügbar gehalten 
werden. 

- Passen Sie die status-
bezogene Erstinforma-
tion an Vorgaben der 
VersVermV an, sobald 
diese in Kraft tritt. 

- Prüfen Sie, ob Ihre 
Webseite heute schon 
alle Anforderungen er-
füllt, sonst kümmern 
Sie sich frühzeitig um 
Programmiererkapazi-
täten für die nötige 
Anpassung, sofern Sie 
diese selbst program-
mieren lassen und sie 
nicht vom Versicherer 
zur Verfügung gestellt 
wird (Exklusivvertre-
ter). 

 

  



Checkliste IDD für Vermittler 

© 2017/2018 Prof. Dr. Matthias Beenken. Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit. Zur Verfügung gestellt durch KuBI e.V. 9 

Themenkomplex: Beratung (§ 61 VVG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Betreiben Sie 
Fernabsatz 
(Verkauf von 
Versicherungen 
über Internet, 
Telefon, Post)? 

 ja Sie sind grundsätzlich verpflichtet, 
den Kunden 
- nach Wünschen und Bedürfnis-

sen zu befragen 
- zu beraten 
- den Rat zu begründen 
- dies zu dokumentieren. 
Im Fernabsatz kann der Kunde auf 
alle vorgenannten Pflichten verzich-
ten, und zwar leichter als in der per-
sönlichen Beratung durch eine Erklä-
rung in Textform (z.B. E-Mail). Der 
Komplettverzicht ist aber wohl nicht 
IDD-konform, denn Art. 20 IDD ver-
langt Standards für den Vertrieb oh-
ne Beratung, nämlich  
den Kunden 
- nach Wünschen und Bedürfnis-

sen zu befragen 
- ein dazu passendes Produkt aus-

zusuchen 
- den Rat zu begründen 
- dies zu dokumentieren. 
Sie unterliegen daher einem 
Rechtsrisiko, wenn Sie im Fernabsatz 
generell mit dem umfassenden Ver-
zicht arbeiten. 

Organisieren Sie Ihren 
Fernabsatz so, dass Ihr 
Kunde 
- eine ausreichende 

Erstinformation er-
hält, 

- nach Wünschen und 
Bedürfnissen gefragt 
wird (z.B. standardi-
sierte Abfrage im In-
ternet), 

- nur zu den Antworten 
passende Angebote 
erhält, 

- mindestens eine stan-
dardisierte Begrün-
dung erhält, warum 
das Produkt zu den 
Wünschen und Be-
dürfnissen passt, 

- eine Dokumentation 
der Fragen und Ant-
worten sowie Be-
gründung erhält, 

- eine persönliche Bera-
tung (Telefon, Chat, 
persönlicher Termin) 
angeboten erhält, 

- nur Produkte bera-
tungsfrei online ab-
schließen kann, bei 
denen objektiv kein 
nennenswerter Bera-
tungsbedarf besteht. 

 nein Sie sind nach deutschem Recht 
grundsätzlich verpflichtet, den Kun-
den 
- nach Wünschen und Bedürfnis-

sen zu befragen 
- zu beraten 
- den Rat zu begründen 
- dies zu dokumentieren. 
Im persönlichen Absatz kann der 
Kunde darauf vollständig durch Erklä-
rung in Schriftform und Nachteilsauf-
klärung verzichten. 

- Denken Sie an eine 
ausreichende Erstin-
formation. 

- Verzichten Sie auf den 
Verzicht. Ein Kunde, 
der nicht beraten 
werden will, ist beim 
Vermittler an der fal-
schen Adresse. Sie 
handeln sich sonst 
insbesondere Beweis-
nachteile ein. 
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Themenkomplex: Querverkäufe (§§ 7a, 7d VVG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Bieten Sie (oder Ihre Un-
tervermittler) Versiche-
rungen an, die auch Ne-
benprodukte oder -
leistungen im Paket ent-
halten (Beispiel: As-
sistanceleistungen)? 

 ja Sie müssen den Kunden 
ab 23.2.2018 informieren, 
ob er Versicherung und 
fremde Leistung getrennt 
voneinander erwerben 
kann, falls ja, müssen Sie 
dem Kunden eine ent-
sprechende Beschreibung 
der Bestandteile des Pa-
kets liefern und die jewei-
ligen Kosten nennen. 

Beschaffen Sie sich 
entsprechende Infor-
mationen vom Versi-
cherer. 

 nein Kein Handlungsbedarf  

2. Bieten Sie (oder Ihre Un-
tervermittler) Versiche-
rungen als Anhängsel an 
fremde Produkte an (Bei-
spiel: Handyversicherung 
zum Handy)? 

 ja Sie müssen dem Kunden 
anbieten, das fremde Pro-
dukt auch ohne Versiche-
rung zu kaufen. Ausge-
nommen hiervon sind 
allerdings typische Bank-
produkte, die mit Versi-
cherungen im Paket ange-
boten werden. 

Beschaffen Sie sich 
entsprechende Infor-
mationen vom Versi-
cherer. 

 nein Kein Handlungsbedarf  

3. Bieten Sie (oder Ihre Un-
tervermittler) Restschuld-
versicherungen im Paket 
zu Krediten an? 

 ja Der Versicherer muss den 
Kunden eine Woche nach 
Antragstellung erneut das 
Produktinformationsblatt 
und eine Widerrufsbeleh-
rung zusenden. Die Wider-
rufsfrist beginnt erst mit 
der zweiten Zusendung. 
Auch Kreditnehmer, die 
als versicherte Person in 
einem Rahmenvertag 
eingeschlossen werden 
gelten als Kunde und müs-
sen beraten werden sowie 
die o.g. Rechte erhalten. 

Beschaffen Sie sich 
entsprechende Infor-
mationen vom Versi-
cherer. 

 nein Kein Handlungsbedarf  
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Themenkomplex: Produktgenehmigungsprozess (§ 23 VAG) 
 

Nr
. 

Frage Ant-
wort 

Hinweise Was ist zu tun 

1. Entwickeln Sie eigen-
ständig Versiche-
rungsprodukte (Word-
ings, Tarife etc., nicht 
nur Kombination vor-
handener Bausteine)? 

 ja Laut IDD sind Sie verpflich-
tet, einen Produktgenehmi-
gungsprozess zu betreiben. 
Laut deutscher Umsetzung 
trifft diese Pflicht in erster 
Linie nur den Versicherer (§ 
23 VAG). Wie dies aufzulö-
sen ist, kann man noch nicht 
abschließend beurteilen. 
Wer verpflichtet ist, muss 
jedenfalls für alle ab 
23.2.2018 neu entwickelten 
oder wesentlich veränderten 
Produkte 
- ein internes Freigabever-

fahren betreiben, 
- den Zielmarkt bestim-

men, 
- die einschlägigen Risiken 

auf diesem Markt be-
werten, 

- eine Vertriebsstrategie 
festlegen und überwa-
chen, 

- die Produkte regelmäßig 
zu überprüfen, 

- allen Vertreibern die 
nötigen Informationen 
zur Verfügung zu stellen. 

Sprechen Sie mit Ihren 
Partnern auf Versicherersei-
te ab, wie die Anforderun-
gen gemeinsam umgesetzt 
werden können. Beachten 
Sie, was die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungs-
aufsicht hierzu publiziert. 

   nein Wenn Sie nur von anderen 
konzipierte Produkte ver-
treiben, müssen Sie sich aber 
über alle ab 23.2.2018 neu 
entwickelten oder wesent-
lich veränderten Produkte 
Informationen des verant-
wortlichen Konzipierers be-
schaffen und beachten. 

Binden Sie die Produktin-
formation, die oft per Schu-
lung, Webinar o.Ä. erfolgen 
wird, in Ihre Weiterbil-
dungsplanung ein. 
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Themenkomplex: Versicherungsanlageprodukte (IBIPs)  

(§§ 7b, 7c VVG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Vertreiben Sie un-
geförderte (Schicht 3) 
Lebens- und Renten-
versicherungen? 

 ja Sie müssen ab 23.2.2018 
grundsätzlich Geeignetheits-
prüfungen durchführen. Dazu 
müssen Sie Kenntnisse und 
Erfahrungen des Kunden im 
Anlagebereich, finanzielle Ver-
hältnisse und insbesondere die 
Verlusttragfähigkeit, Anlagezie-
le und Risikotoleranz erfragen. 
Es dürfen nur dazu passende 
Produkte empfohlen werden. 
Gibt der Kunde keine ausrei-
chenden Informationen, muss 
zumindest eine Angemessen-
heitsprüfung erfolgen, insbe-
sondere anhand der bisherigen 
Anlageerfahrung des Kunden. 
Dies muss grundsätzlich mit 
einem Warnhinweis verbunden 
werden. Bestimmte, noch nicht 
abschließend definierte nicht-
komplexe IBIPs dürfen auch 
beratungsfrei vertrieben wer-
den. 
Weiter sind Sie verpflichtet, 
dem Kunden eine zusammen-
fassende oder auf Wunsch eine 
detaillierte Information zu den 
Kosten des Produkts zu geben. 
Schließlich haben Sie den Kun-
den laufend zu betreuen und 
insbesondere darauf zu achten, 
ob das Produkt immer noch 
bedarfsgerecht ist und ande-
renfalls eine Beratung anzubie-
ten. Beispielsweise können 
Änderungen an den Kapital-
märkten dazu führen, dass ein 
ursprüngliches Anlageziel nicht 
mehr erreicht werden kann, 
oder dass eine ursprüngliche 
Auswahl von Anlagen – z.-B. 
Fonds – nicht mehr sinnvoll ist. 

Informieren Sie sich 
bei Ihren Produkt-
partnern bzw. bei 
unabhängigen Dienst-
leistern, ob es geeig-
nete Beratungssoft-
ware oder andere 
Hilfsmittel für die 
Beratung gibt. Besu-
chen Sie entspre-
chende Weiterbildun-
gen. Prüfen Sie, ob 
alle Ihre Mitarbeiter/-
innen oder Unterver-
mittler qualifiziert 
sind, IBIPs zu vertrei-
ben, oder ob Sie diese 
aus dem Vertrieb 
abziehen müssen. 

 nein Kein Handlungsbedarf  
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Themenkomplex: Honorarberatung  

(§§ 34d Abs. 2, 156 GewO; 48c VAG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Fragen Ihre 
Kunden 
überwiegend 
Nettotarife 
nach und 
sind bereit 
Ihnen Ge-
bühren (Ho-
norare) zu 
zahlen? 

 ja Sie können überlegen, ob Sie ab dem 
23.2.2018 eine Erlaubnis als Versi-
cherungsberater (§ 34d Abs. 2 GewO) 
beantragen. Dann dürfen Sie Rechts-
beratung über Versicherungen sowie 
Vermittlung von Versicherungen 
ausschließlich gegen Honorar erbrin-
gen. Bei der Vermittlung können Sie 
ebenfalls Gebühren (Honorare) ver-
einbaren und haben dabei vorrangig 
Nettotarife anzubieten. Bieten Sie 
Bruttotarife an, ist der Versicherer 
verpflichtet, einen Anteil der enthal-
tenen Vermittlungskosten an den 
Kunden durchzuleiten im Wege einer 
über fünf Jahre verteilten Prämien-
verrechnung. Alte Ansprüche auf 
laufende Provisionen aus einer vor-
herigen (Provisions-) Vermittlertätig-
keit dürfen Sie weiter annehmen. 

Prüfen Sie sorgfältig, ob 
Ihre Kunden bereit sind, 
aufwandsgerechte Gebüh-
ren (Honorare) zu zahlen. 
Berücksichtigen Sie dabei, 
dass 
- nicht alle Versicherer 

ihre Produkte zur Ver-
fügung stellen werden, 
als Netto- oder als 
Bruttotarif mit Durch-
leitung, 

- die Honorarberech-
nung Aufwand erzeugt 
(Faktura, Mahnwesen), 

- Zahlungsverzögerungen 
oder -ausfälle wahr-
scheinlicher sind als im 
Provisionsvertrieb, 

- es weniger Unterstüt-
zung geben wird, als es 
im Vertreter- und ein-
geschränkt im Makler-
vertrieb üblich ist. 

 nein Ein Wechsel der Erlaubnis zum Versi-
cherungsberater ist nicht anzuraten. 
Hiervon unberührt bleibt, dass Sie 
wie bisher unter bestimmten Voraus-
setzungen auch als Versicherungs-
vermittler Gebührenvereinbarungen 
treffen können. 
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Themenkomplex: Provisionsabgabeverbot  

(§§ 34d Abs. 1 GewO; 48b VAG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Fragen Ihre Kun-
den Provisionsab-
gaben nach? 

 ja Die Gewährung von Sondervergü-
tungen, insbesondere Provisions-
abgaben, an Kunden, versicherte 
Personen und Bezugsberechtigte 
ist den Versicherern und Versiche-
rungsvermittlern seit 29.7.2017 
verboten. Ausnahme sind Bagatell-
geschenke bis 15 Euro pro Vertrag 
und Jahr sowie eine Abgabe, die 
nicht als kurzfristiger Kaufanreiz, 
sondern als dauerhafte Leistungs-
erhöhung oder Prämiensenkung 
eingesetzt wird. 

Informieren Sie Ihre 
Mitarbeiter/-innen und 
Untervermittler über 
diese Regelung. Infor-
mieren Sie Kunden, die 
Provisionsabgaben ver-
langen, über das gesetz-
liche Verbot und be-
gründen dies – analog 
dem Gesetzgeber – mit 
der Vermeidung von 
Fehlanreizen, die durch 
einmalige Rabattgewäh-
rung entstehen können. 

 nein Kein Handlungsbedarf  

 

 


